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Artikel 1 
Was ist versichert? 

Als versichert gilt: 

1. Versichert sind das Fahrzeug und seine Teile, die im ver-
sperrten Fahrzeug verwahrt oder an ihm befestigt sind 
(Treibstoffe gelten nicht als Fahrzeugteile) , gegen Beschä-
digung, Zerstörung und Verlust  

a) durch folgende Naturgewalten: 
unmittelbare Einwirkung von Blitzschlag, Felssturz, 
Steinschlag, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck, Hagel, 
Hochwasser, Überschwemmungen und Sturm (wetter-
bedingte Luftbewegung von mehr als 60 km/h). 

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht 
werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände 
auf oder gegen das Fahrzeug geworfen werden.  

Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese 
Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Lenkers zu-
rückzuführen sind; 

b) durch Dachlawinen (das sind Schneemassen, die von 
Gebäuden auf das Fahrzeug stürzen) und durch von 
Gebäuden herabfallende Eiszapfen oder andere Eisge-
bilde; 

c) durch Brand oder Explosion; 

d) durch Verschmorung der Verkabelung infolge von Kurz-
schluss; 

e) durch Berührung des in Bewegung befindlichen Fahr-
zeuges mit Tieren auf Straßen mit öffentlichem Verkehr. 
Ausgeschlossen bleiben jedenfalls Schäden, wenn nicht 
nachweislich eine Berührung mit Tieren erfolgt ist; 

f) durch Tierbiss an folgenden Fahrzeugteilen: Schläu-
chen, Kabeln, Verkleidungs- und Dämmmaterialien. 
Nicht unter den Umfang der Versicherung fallen dadurch 
verursachte Folgeschäden sowie Schäden durch im 
Fahrzeug verwahrte Tiere; 

2. Das Fahrzeug ist nur in der im Antrag bezeichneten Ausfüh-
rung versichert; dies gilt auch für Sonderausstattung und 
Zubehör. 

Artikel 2 
Was gilt als Versicherungsfall? 

Versicherungsfall ist das von der Versicherung umfasste Scha-
denereignis. 

Artikel 3 
Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereic h) 

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Europa im geo-
graphischen Sinn, jedenfalls aber auf das Gebiet jener Staa-
ten, die das Übereinkommen zwischen den nationalen Ver-
sicherungsbüros der Mitgliedsstaaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom  
30. Mai 2002, Abl. Nr. L 192 vom 31. Juli 2003, S. 23 unter-
zeichnet haben (siehe Anlage). 

2.  Bei Transport des Fahrzeuges zu Wasser wird der Versiche-
rungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Verladeorte in-
nerhalb des örtlichen Geltungsbereiches liegen. Sofern der 
Bestimmungsort außerhalb des örtlichen Geltungsbereiches 
liegt, endet der Versicherungsschutz mit Beendigung des 
Beladevorganges. 

Artikel 4 
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prä mie zu 
bezahlen, wann beginnt der Versicherungsschutz im A llge-

meinen und was versteht man unter einer  
vorläufigen Deckung? 

1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsver-
trag nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum 
eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie 
in Teilbeträgen zu entrichten ist. 

 

 

2.  Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebüh-
ren und Versicherungssteuer ist vom Versicherungsnehmer 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versiche-
rungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten 
Antragsannahmeerklärung) und nach der Aufforderung zur 
Prämienzahlung zu bezahlen (Einlösung der Polizze). Die 
Folgeprämien einschließlich Gebühren und Versicherungs-
steuer sind zum vereinbarten, in der Polizze angeführten 
Hauptfälligkeitstermin, bei vereinbarter Teilzahlung zu den 
jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

3.  Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers 
führen. Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leis-
tungsfreiheit sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 38, 39 und 
39a VersVG). 

4.  Der Versicherungsschutz tritt grundsätzlich mit der Einlö-
sung der Polizze (Pkt. 2.) in Kraft, jedoch nicht vor dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn. Wird die Polizze erst da-
nach ausgehändigt, dann aber die Prämie binnen 14 Tagen 
oder danach ohne schuldhaften Verzug gezahlt, ist der Ver-
sicherungsschutz ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn 
gegeben. 

5. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Poliz-
ze beginnen (vorläufige Deckung), ist die ausdrückliche Zu-
sage der vorläufigen Deckung durch den Versicherer erfor-
derlich.  

Die vorläufige Deckung endet bei Annahme des Antrages 
mit der Einlösung der Polizze. Sie tritt außer Kraft, wenn der 
Antrag unverändert angenommen wird und der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung der ersten oder der einmali-
gen Prämie schuldhaft in Verzug gerät (Pkt. 3). 

Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit 
der Frist von zwei Wochen zu kündigen. Dem Versicherer 
gebührt in diesem Fall die auf die Zeit des Versicherungs-
schutzes entfallende anteilige Prämie. 

Artikel 5 
Welche Leistung erbringt der Versicherer? 

Der Versicherer leistet - unter Abzug einer allenfalls vereinbarten 
Selbstbeteiligung (Artikel 8) - jenen Betrag, der nach folgenden 
Punkten berechnet wird: 

1. Versicherungsleistung bei Totalschaden 

1.1. Ein Totalschaden liegt vor, wenn infolge eines unter die 
Versicherung fallenden Ereignisses 

- das Fahrzeug zerstört worden ist oder 

- in Verlust geraten ist und nicht innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Schadenmeldung wieder zur Stelle 
gebracht wird oder 

- die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung 
zuzüglich der Restwerte den sich gemäß Punkt 1.2. 
ergebenden Betrag übersteigen. 

- die notwendigen Kosten der Verbringung des Fahr-
zeuges bis zur nächsten Werkstätte bis zur Höhe von 
EUR 750,00. Eine Entschädigung aus diesem Punkt 
wird nur insoweit erbracht, als nicht aus einem ande-
ren Vertrag (Versicherungs-, Dienstleistungs-, As-
sistancevertrag, etc.) ein Leistungsanspruch hinsicht-
lich Verbringung des Fahrzeuges bzw. Übernahme der 
dafür auflaufenden Kosten bezüglich des versicherten 
Fahrzeuges besteht (vereinbarte Subsidiarität). 

1.2. Der Versicherer leistet jenen Betrag, den der Versiche-
rungsnehmer für ein Fahrzeug gleicher Art und Güte im 
gleichen Abnützungszustand zur Zeit des Versiche-
rungsfalles hätte aufwenden müssen (Wiederbeschaf-
fungswert), abzüglich eines allfällige erzielbaren Rest-
wertes. 

1.3. Erfolgt die Versicherungsleistung aufgrund des Punktes 
1.1. und war das versicherte Risiko zum Zeitpunkt des 
Schadens geleast, so wird die Mehrwertsteuer nicht er-
setzt. 
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2. Versicherungsleistung bei Teilschaden 

2.1. Liegt kein Totalschaden (Punkt 1.1.) vor, leistet der Ver-
sicherer  

-  die Kosten der vorgenommenen Reparatur und die 
notwendigen einfachen Fracht- und sonstigen Trans-
portkosten der Ersatzteile; 

-  Im Falle der Veräußerung des versicherten Fahrzeugs 
in beschädigtem Zustand (ohne bereits erfolgte Wie-
derherstellung desselben) ist die Versicherungsleis-
tung mit dem Differenzbetrag zwischen Wiederbe-
schaffungswert zur Zeit des Versicherungsfalles und 
dem objektiven Veräußerungswert  ("gemeiner Wert"; 
siehe Punkt 3.) des Fahrzeugs in beschädigtem Zu-
stand begrenzt; von dieser Entschädigungsgrenze ist 
ein allenfalls vereinbarter Selbstbehalt noch in Abzug 
zu bringen. 

-  die notwendigen Kosten der Bergung und Verbringung 
des Fahrzeuges bis zur nächsten Werkstätte, die zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Reparatur des 
Fahrzeuges in der Lage ist. Eine Entschädigung aus 
diesem Punkt wird nur insoweit erbracht, als nicht aus 
einem anderen Vertrag (Versicherungs-, Dienstleis-
tungs-, Assistancevertrag, etc.) ein Leistungsanspruch 
hinsichtlich Verbringung des Fahrzeuges bzw. Über-
nahme der dafür auflaufenden Kosten bezüglich des 
versicherten Fahrzeuges besteht (vereinbarte Subsidi-
arität). 

2.2. Von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird 
ein dem Alter und der Abnützung entsprechender Abzug 
(neu für alt) gemacht; bis zum Ablauf des dritten Jahres 
ab erstmaliger Zulassung jedoch nur bei Bereifung, Bat-
terie und Lackierung. 

2.3. Veränderungen, Verbesserungen, Verschleiß-
reparaturen, Minderung an Wert, äußerem Ansehen o-
der Leistungsfähigkeit, Nutzungsausfall oder Kosten ei-
nes Ersatzwagens ersetzt der Versicherer nicht. 

3.  Die Altteile (auch das Wrack) verbleiben dem Versiche-
rungsnehmer. Ihr gemeiner Wert wird bei der Ermittlung der 
Versicherungsleistung abgezogen. 

4.  Werden gestohlene oder geraubte Gegenstände erst nach 
Ablauf eines Monates nach Eingang der Schadenanzeige 
wieder zur Stelle gebracht, werden sie Eigentum des Versi-
cherers. 

5.  Wird das Fahrzeug aufgefunden, werden die tatsächlich 
aufgewendeten Rückholkosten im Höchstausmaß von 2% 
des Wiederbeschaffungswertes ohne Abzug einer vereinbar-
ten Selbstbeteiligung vergütet. 

6.  Die Punkte 1. bis 4. gelten sinngemäß für Sonderausstat-
tung und Zubehör des versicherten Fahrzeuges. 

7.  Über den Rahmen der Punkte 1., 2. und 5. hinausgehende 
Kosten werden dann ersetzt, wenn sie über ausdrückliche 
Weisung des Versicherers aufgewendet worden sind. 

Artikel 6 
Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse) 

Kein Versicherungsschutz besteht für Schadenereignisse, 

1.  die bei der Vorbereitung oder während sowie nach Bege-
hung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den Versiche-
rungsnehmer oder Lenker eintreten, für die Vorsatz Tatbe-
standsmerkmal ist oder bei welchen der Eintritt eines Scha-
denfalls mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann; sowie 
bei vorsätzlicher Herbeiführung eines Versicherungsfalles 
oder des entsprechenden Versuches; 

2.  die bei der Verwendung des Kraftfahrzeuges bei einer kraft-
fahrsportlichen Veranstaltung, bei der es auf die Erzielung 
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder ihren Trainings-
fahrten, Test- und Erprobungsfahrten entstehen; sowie Fahr-
ten bei welchen für die Teilnahme besondere Sicherheits-
vorkehrungen einzuhalten und gefordert sind (z.B. Helm-
pflicht) 

 

 

3.  die mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen mit o-
der ohne Kriegserklärung, einschließlich aller Gewalthand-
lungen von Staaten und aller Gewalthandlungen politischer 
oder terroristischer Organisationen sowie Verfügungen von 
hoher Hand und Erdbeben ursächlich zusammenhängen; 

4.  die durch den Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des 
Strahlenschutzgesetzes vom 8. Juli 1969, BGBl.Nr. 227/69, 
in der jeweils geltenden Fassung entstehen. 

Artikel 7 
Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfal les  

zu beachten? (Obliegenheiten) 

1.  Als Obliegenheiten, deren Verletzung im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Ver-
pflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des  § 6 Abs. 1 a VersVG (siehe Anlage) be-
wirkt, wird die Verpflichtung bestimmt, Vereinbarungen über 
die Verwendung des Fahrzeuges einzuhalten; 

2.  Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der 
Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem 
Versicherer gegenüber zu erfüllen sind und deren Verlet-
zung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des 
Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung gemäß den 
Voraussetzungen und Begrenzungen des   
§ 6 Abs. 2 VersVG (siehe Anlage) bewirkt, werden be-
stimmt, 

2.1. dass der Lenker in jedem Fall die kraftfahrrechtliche Be-
rechtigung besitzt, die für das Lenken des Fahrzeuges 
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr vorgeschrieben ist; 
dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf Stra-
ßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird; 

2.2. dass sich der Lenker nicht in einem durch Alkohol oder 
Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet; eine Beein-
trächtigung durch Alkohol liegt jedenfalls dann vor, wenn 
beim Lenker zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles der 
Alkoholgehalt des Blutes nicht weniger als 0,5g/l (0,5 
Promille) oder der Alkoholgehalt der Atemluft nicht we-
niger als 0,25mg/l beträgt. 

2.3 dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seiner ge-
setzlichen Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf 
Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich un-
tersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen; 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer und sonstigen anspruchsberechtigten Per-
sonen bestehen, sofern für diese die Obliegenheitsverlet-
zung ohne Verschulden nicht erkennbar war. 

3.  Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Ver-
pflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des  § 6 Abs. 3 VersVG (siehe Anlage) be-
wirkt, werden bestimmt, 

3.1. dem Versicherer längstens innerhalb einer Woche ab 
Kenntnis 

- den Versicherungsfall unter möglichst genauer Anga-
be des Sachverhaltes sowie 

- die Einleitung eines damit im Zusammenhang stehen-
den verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Ver-
fahrens  schriftlich mitzuteilen; 

3.2. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes 
beizutragen; 

3.3. dass der Versicherungsnehmer vor Beginn der Wieder-
instandsetzung bzw. vor Verfügung über das beschädig-
te Fahrzeug die Zustimmung des Versicherers einzuho-
len hat, soweit ihm dies billigerweise zugemutet werden 
kann; 

3.4. dass ein Schaden, der durch Diebstahl, Raub, unbefug-
ten Gebrauch durch betriebsfremde Personen, Brand, 
Explosion oder Wild entsteht, vom Versicherungsneh-
mer oder Lenker bei der nächsten Polizeidienststelle un-
verzüglich anzuzeigen ist. 

 

 



WKTK 2018  Seite 4 von 10 

3.5. dass ein Schaden, der an fremdem Eigentum verursacht 
wird, vom Versicherungsnehmer oder Lenker bei der 
nächsten Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen ist, 
es sei denn, der geschädigte Eigentümer oder Verfü-
gungsberechtigte ist anwesend oder wird unverzüglich 
persönlich informiert. 

4. Leistungsfreiheit tritt im Zusammenhang mit den Obliegen-
heiten gemäß Punkt 3 nicht ein, wenn die Verletzung der je-
weiligen Obliegenheit weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Soweit die Verletzung der Obliegen-
heit gemäß Punkt 3 weder auf die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang 
der obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat, kommt die 
Leistungsfreiheit nicht zur Anwendung. 
Leistungsfreiheit besteht aber jedenfalls, wenn die Oblie-
genheit mit dem Vorsatz verletzt wird, die Leistungspflicht zu 
beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu be-
einträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht bedeut-
sam sind. 

Artikel 8 
Was gilt im Fall einer Selbstbeteiligung? 

Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes Fahrzeug und für jeden Ver-
sicherungsfall mit dem jeweils vereinbarten Betrag. 

Artikel 9 
Wann und unter welchen Voraussetzungen wird die Ver si-

cherungsleistung ausbezahlt und wann verjährt sie?  
(Fälligkeit der Versicherungsleistung und Verjährun g) 

1.  Die Versicherungsleistung wird nach Abschluss der für ihre 
Feststellung notwendigen Erhebungen fällig. 

2.  Die Fälligkeit der Leistung tritt jedoch unabhängig davon ein, 
wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate 
seit dem Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung 
des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhe-
bungen noch nicht beendet werden konnten und der Versi-
cherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monates ent-
spricht. 

3.  Steht die Eintrittspflicht des Versicherers fest, lässt sich 
aber aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu 
vertreten hat, die Höhe der Versicherungsleistung innerhalb 
eines Monates nach Eingang der Schadensanzeige nicht 
feststellen, hat der Versicherer auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers angemessene Vorschüsse zu leisten. 

Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung der 
Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungs-
nehmers gehindert ist. 

4. Für die Verjährung gilt § 12 VersVG. 

Artikel 10 
Unter welchen Voraussetzungen kann eine Versicherun gs-

leistung zurückgefordert werden?  
(Einschränkung des Regressrechtes des Versicherers)  

§ 67 VersVG findet gegenüber dem berechtigten Lenker nur 
dann Anwendung, wenn auch einem Versicherungsnehmer (als 
Fahrzeuglenker) bei gleichem Sachverhalt Leistungsfreiheit ein-
zuwenden gewesen wäre. 

Als berechtigter Lenker gelten Personen, die mit Willen des Ver-
sicherungsnehmers oder des über das Fahrzeug Verfügungsbe-
rechtigten das Fahrzeug lenken.  

Artikel 11 
Unter welchen Voraussetzungen wird ein Sachver-

ständigenverfahren eingeleitet?  
Welchen Regeln unterliegt dieses? 

1.  Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass bei Meinungs-
verschiedenheiten zwischen Versicherer und Versiche-
rungsnehmer über die Höhe des Schadens oder über den 
Umfang der erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten ein 
Sachverständigenausschuss entscheidet. 

2.  Für den Ausschuss bestimmen Versicherer und Versiche-
rungsnehmer je einen Sachverständigen aus dem Mitglie-
derverzeichnis der allgemein beeideten gerichtlichen Sach-
verständigen für das Kraftfahrzeugwesen. Wenn ein Ver-
tragsteil innerhalb von zwei Wochen nach schriftlicher Auf-

forderung keinen Sachverständigen benennt, wird dieser 
durch das zuständige Bezirksgericht bestellt. Die beiden 
Sachverständigen bestellen einvernehmlich vor Beginn ihrer 
Tätigkeit einen weiteren Sachverständigen als Obmann, der 
für den Fall, dass sie sich nicht oder nur zum Teil einigen 
sollten, im Rahmen der durch die Gutachten der beiden 
Sachverständigen gegebenen Grenzen entscheidet. 

 Einigen sie sich über die Person des Obmannes nicht, wird 
er über Antrag eines der Sachverständigen durch das zu-
ständige Bezirksgericht bestellt. 

3.  Der Ausschuss hat über seine Tätigkeit ein Protokoll zu füh-
ren und darin die Entscheidung schriftlich zu begründen. 

4.  Die Unterlagen des Verfahrens sind vom Versicherer zu 
verwahren. 

5. Die Kosten des Sachverständigenausschusses sind im 
Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen vom Versiche-
rer bzw. vom Versicherungsnehmer zu tragen. 

Artikel 12 
Wann ändert sich die Prämie? (Wertanpassung) 

1. Für die Prämien dieses Versicherungsvertrages ist aus-
drücklich die Wertbeständigkeit nach dem von der Bundes-
anstalt Statistik Austria monatlich, jeweils endgültig verlaut-
barten nach dem Teilindex Kfz-Sachschäden als Bestandteil 
des Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherungsleistungs-
preisindex 2016 (KVLPI) wie folgt vereinbart: 

1.1. Ausgangsindex:  

Für die Berechnung der Wertanpassung ist der endgülti-
ge Ausgangsindex maßgeblich. Der Ausgangsindex ist 
jene Zahl des Teilindex Kfz-Sachschäden als Bestand-
teil des Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherungsleistungs-
preisindex 2016 (KVLPI), die für den viertvorangegan-
genen Monat des Versicherungsbeginns verlautbart 
wurde. Der Ausgangsindex ist durch Angabe der betref-
fenden Indexzahl in der Polizze angeführt. 

1.2. Zeitpunkt der Wertanpassungen:  

Grundsätzlich wird die Wertanpassung jährlich zur 
Hauptfälligkeit der Prämie durchgeführt. Die erste 
Wertanpassung der Prämie erfolgt aber frühestens ein 
Jahr nach Vertragsbeginn. Die Hauptfälligkeit ist jährlich 
der Tag und Monat des Vertragsende laut Polizze. 

1.3. Berechnungsmodus:  

Als „Index zur Hauptfälligkeit" gilt jene Zahl des Teilindex 
Kfz-Sachschäden als Bestandteil des Kraftfahrzeughaft-
pflicht - Versicherungsleistungspreisindex 2016 (KVLPI), 
die für den viertvorangegangenen Monat vor der jeweili-
gen Hauptfälligkeit verlautbart wurde.  

Die Prämie erhöht oder vermindert sich bei jeder Haupt-
fälligkeit in dem Verhältnis, das der Veränderung des 
aktuellen Index zur Hauptfälligkeit gegenüber dem vo-
rangegangenen Index zur Hauptfälligkeit entspricht.  

Bei erstmaliger Durchführung der Wertanpassung der 
Prämie erhöht oder vermindert sich die Prämie in dem 
Verhältnis, das der Veränderung des aktuellen Index zur 
Hauptfälligkeit gegenüber dem Ausgangsindex ent-
spricht.  

Der Prozentsatz der Prämienerhöhung oder Prämienre-
duzierung wird dem Versicherungsnehmer bei jeder 
Wertanpassung bekannt gegeben.  

1.4. Nachfolgeindex:  

Wird der gemäß Punkt 1. vereinbarte Index nicht mehr 
veröffentlicht und/oder überhaupt nicht mehr berechnet 
und publiziert, so wird er durch den von Amts wegen an 
seine Stelle tretenden Nachfolgeindex ersetzt. 

1.5. Allgemeine Vorschriften über Vertragsbestimmungen, 
die eine Änderung des Entgeltes vorsehen, bleiben un-
berührt.  

 

 



WKTK 2018  Seite 5 von 10 

2. Prämienanpassungen aufgrund des Punktes 1. können nicht 
in kürzeren als einjährigen Abständen vorgenommen wer-
den; sie werden frühestens ab dem Zeitpunkt der Verständi-
gung des Versicherungsnehmers durch den Versicherer 
wirksam. § 6 Abs. 2 Zif. 4 KSchG findet Anwendung. 

 

Artikel 13 
Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 

Wer kann nach Eintritt des Schadenfalles kündigen? 
Was gilt bei Wegfall des versicherten Risikos? 

Was gilt bei Veräußerung des Fahrzeuges? 

1.  Beträgt die vereinbarte Vertragslaufzeit mindestens ein Jahr, 
verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er 
nicht einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. Bei Versiche-
rungsverträgen, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines 
Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört (Verbrau-
cherverträge), wird der Versicherer den Versicherungsneh-
mer vor Beginn der Kündigungsfrist auf die Rechtsfolge der 
Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung so recht-
zeitig hinweisen, dass dieser zur Abgabe einer ausdrückli-
chen Erklärung eine angemessene Frist hat. 

Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der 
Vertrag ohne Kündigung. 

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalles können sowohl der 
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer den Versi-
cherungsvertrag kündigen. 

Die Kündigung ist innerhalb eines Monats nach Abschluss 
der Verhandlungen über die Entschädigung vorzunehmen. 

Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung oder 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat 
einzuhalten. Falls der Versicherungsnehmer einen Anspruch 
arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger 
Wirkung kündigen.  

3.  Bei Wegfall des versicherten Risikos gilt § 68 VersVG, bei 
Veräußerung des versicherten Fahrzeuges gelten die  
§§ 69 ff VersVG. 

Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur 
Vertragsauflösung verstrichene Vertragslaufzeit. 

Artikel 14 
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder 

verpfändet werden? 

Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststel-
lung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Unternehmer ist. 

Artikel 15 
Wo können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag  
gerichtlich geltend gemacht werden? (Gerichtsstand)  

Der Versicherungsnehmer und sonstige anspruchsberechtigte 
Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
auch bei den Gerichten geltend machen, in deren Sprengel sie 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz im 
Inland haben. 

Artikel 16 
Welche Rechte und Pflichten haben sonstige  

anspruchsberechtigte Personen? 

Alle für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen 
gelten sinngemäß auch für jene Personen, die Ansprüche aus 
dem Versicherungsvertrag geltend machen. Diese Personen 
sind neben dem Versicherungsnehmer für die Erfüllung der Ob-
liegenheiten, Schadenminderungs- und Rettungspflicht verant-
wortlich. 

Artikel 17 
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? 

Für sämtliche Anzeigen, Mitteilungen und Erklärungen des Ver-
sicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene 
Form erforderlich, sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und 
mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen 
Form wird der Zugang eines Textes in Schriftzeichen entspro-
chen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B. Te-
lefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungs-
empfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unter-
schrift des Erklärenden zugehen muss  

Die qualifizierte elektronische Signatur gemäß §4 Signatur- und 
Vertrauensdienstegesetz (SVG) ist der eigenhändigen Unter-
schrift nicht gleichgestellt. 

Rücktrittserklärungen nach §§ 3 und 3a KschG sind an keine 
bestimmte Form gebunden. 

Artikel 18 
Welches Recht ist anzuwenden? 

Es gilt österreichisches Recht. 
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Anlage 
 

Staaten, die das Übereinkommen zwischen den national en Versicherungsbüros der  
Mitgliedsstaaten des Abkommens des europäischen Wir tschaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 
30. Mai 2002 unterzeichnet haben:  
 
Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Ita-
lien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien , Ungarn und Zypern (griechischer Teil). 

 
 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 1958 
(VersVG – i. d. F. BGBl. I, Nr. 34/2012) 

 
§ 6. 

(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Ob-
liegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt 
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verlet-
zung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versi-
cherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nach-
dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, 
daß die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen 
ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates 
nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit 
nicht berufen. 

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem 
Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwi-
schen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die 
vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Ver-
hältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das hö-
here Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurück-
bleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonsti-
gen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluß 
auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer 
haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegen-
heit vorsätzlich verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungs-
nehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder 
der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versiche-
rer gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des 
Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf 
die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die 
Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß 
eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfül-
len ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn 
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem 
Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu 
beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu 
beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht 
des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder 
auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer ob-
liegenden Leistung Einfluß gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei 
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt 
sein soll, ist unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung 
einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, 
wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versiche-
rungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegan-
gen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

 

§ 12. 
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, 
so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein 
Recht auf die Leistung des Versicherers bekanntgewor-
den ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekanntge-
worden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn 
Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim 
Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis 
zum Einlangen einer in geschriebener Form übermittelten 
Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest 
mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde 
gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen 
Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch 
die Verjährung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb 
eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist 
beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in ei-
ner dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter An-
gabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechts-
folge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichs-
verhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die 
Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Ver-
schulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendma-
chung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 16.  
(1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluß des 
Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer 
anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die 
geeignet sind, auf den Entschluß des Versicherers, den 
Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bestimmun-
gen abzuschließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Um-
stand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und in 
geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel als erheb-
lich. 

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheb-
lichen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die An-
zeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben 
ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des 
Umstandes arglistig entzogen hat. 

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch 
ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers unterblieben ist; hat jedoch 
der Versicherungsnehmer einen Umstand nicht ange-
zeigt, nach dem der Versicherer nicht ausdrücklich und 
genau umschrieben gefragt hat, so kann dieser vom Ver-
trag nur dann zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich 
oder grob fahrlässig unterblieben ist. 
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§ 17. 
(1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurück-
treten, wenn über einen erheblich Umstand eine unrichti-
ge Anzeige gemacht worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtig-
keit dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig ge-
macht worden ist. 

§ 18. 
Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände 
an Hand von vom Versicherer in geschriebener Form ge-
stellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer we-
gen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem 
nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt wor-
den ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktre-
ten. 

§ 19. 
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von 
einem Vertreter ohne Vertretungsmacht abgeschlossen, 
so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht 
nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern 
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, daß die Anzeige eines erheblichen Umstan-
des ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig ge-
macht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt. 

§ 20. 
(1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Ver-
sicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis 
erlangt. 

(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsneh-
mer zu erklären. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit 
dieses Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie et-
was anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander 
die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine 
Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Empfanges an zu 
verzinsen. 

§ 21. 
Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungs-
fall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leis-
tung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Anse-
hung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß 
auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit er kei-
nen Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versiche-
rers gehabt hat. 

§ 23. 
(1) Nach Abschluß des Vertrages darf der Versiche-
rungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers weder 
eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornah-
me durch einen Dritten gestatten. 

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, 
daß durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versiche-
rers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr 
erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzei-
ge zu machen. 

§ 24. 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des  
§ 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungs-
verhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden 
des Versicherungsnehmers, so muß dieser die Kündi-
gung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen sich gel-
ten lassen. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, 
in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr 
Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederherge-
stellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

 
 

§ 25.  
(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vor-
schrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der 
Gefahr eintritt. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn  die Verletzung nicht auf einem Verschulden des 
Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch 
auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht 
unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen, es sei denn, daß ihm in diesem Zeitpunkt die 
Erhöhung der Gefahr bekannt war. 

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt 
auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Ver-
sicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder 
wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den 
Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Ein-
fluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers ge-
habt hat. 

§26. 
Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, 
wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Ge-
fahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein 
Ereignis, für das der Versicherer haftet, oder durch ein 
Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird. 

§ 27. 
(1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrages unabhängig 
vom Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung 
der Gefahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der 
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis er-
langt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Erhöhung bestanden hat. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Er-
höhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer 
unverzüglich Anzeige zu machen. 

(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekann-
te Umstände verursacht, die nicht nur auf die Risken be-
stimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch ei-
ne Änderung von Rechtsvorschriften, so erlischt das 
Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst nach 
einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden. 

§ 28.  
(1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht 
unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt be-
kannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist 
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen 
Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers 
gehabt hat. 

§ 29.  
Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in 
Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann 
nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als verein-
bart anzusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis 
durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt werden soll. 
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§ 30.  
Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in 
der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versiche-
rungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr anzu-
wenden, die dem Versicherer bei der Annahme des An-
trages nicht bekannt war. 

§ 31.  
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versi-
cherer nach den Vorschriften dieses Kapitels zum Rück-
tritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur für einen Teil 
der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die 
Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das 
Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für den übri-
gen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, daß für diesen al-
lein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Best-
immungen nicht geschlossen hätte. 

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes 
oder der Kündigung für einen Teil der Gegenstände oder 
Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer be-
rechtigt, das Versicherungsverhältnis für den übrigen Teil 
zu kündigen; die Kündigung kann jedoch nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als den Schluß der Versicherungspe-
riode erklärt werden, in welcher der Rücktritt des Versi-
cherers oder seine Kündigung wirksam wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versi-
cherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die 
Erhöhung der Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung 
frei ist, für einen Teil der Gegenstände oder Personen 
vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so ist die Vor-
schrift des Abs. 1 auf die Befreiung entsprechend anzu-
wenden. 

§ 38. 
(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 
Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags 
und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht ge-
zahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es 
gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht 
innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich 
geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist 
des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der 
Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der 
Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 
1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hinge-
wiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die 
Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39. 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so 
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung ge-
nügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 
Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 
und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine 
Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist 
unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist 
ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrit-
tes mit der Zahlung der Folgeprämie in Verzug, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei 
denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeiti-
gen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das 
Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits 
mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden wer-

den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Ver-
sicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung 
im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. 

Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versi-
cherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kün-
digung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach 
dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, so-
fern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.  

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die 
Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a. 
(1) Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 
10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im 
Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leis-
tungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

§ 64. 
(2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene 
Feststellung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar von 
der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststel-
lung erfolgt in diesem Fall durch Urteil. Das gleiche gilt, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen 
können oder wollen oder sie verzögern. 

§ 67. 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatz-
anspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch 
auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versiche-
rungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen 
Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des 
Anspruches dienendes Recht auf, so wird der Versiche-
rer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem 
Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Über-
gang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, 
wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verur-
sacht hat. 

§ 68. 
(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der 
Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung 
für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künfti-
ges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur 
Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der 
Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versiche-
rer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prä-
mie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in wel-
chem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt. 

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine 
behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg, 
oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche 
Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der 
Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung 
entspricht. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Ver-
sicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile 
erst nach Kriegsende zu zahlen. 

§ 69. 
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsneh-
mer veräußert, so tritt an die Stelle des Veräußerers der 
Erwerberin die während der Dauer seines Eigentums aus 
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte 
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
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(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes 
laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der Ver-
äußerer und der Erwerber zur ungeteilten Hand. 

(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der 
durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründe-
ten Forderungen erst dann gegen sich gelten zu lassen, 
wenn er von ihr Kenntnis erlangt – die Vorschriften der §§ 
1394 bis 1396 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbu-
ches sind entsprechend anzuwenden. 

§ 70. 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monates 
von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt hat. 

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit soforti-
ger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monates nach dem Erwerb 
ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung 
keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum 
Ablauf eines Monates von dem Zeitpunkt an bestehen, in 
welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis er-
langt hat. 

(3) Wird das Versicherungsverhältnis aufgrund dieser 
Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem Ver-
sicherer die Prämie zu zahlen, der Erwerber haftet in die-
sen Fällen für die Prämie nicht 

§ 71. 
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen. 

Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom Veräu-
ßerer unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt 
bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt 
bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn die Anzeige nicht vorsätzlich unter-
lassen worden ist und die Veräußerung keinen Einfluss 
auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie 
keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer ob-
liegenden Leistung gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt ist. 

 
 
 
 

Auszug aus dem Konsumentenschutzgesetz 1979 
(KschG – i. d. F. BGBl. I, Nr. 21/2008) 

 
§ 3. 

1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in 
den vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke 
dauernd benützten Räumen noch bei einem von diesem 
dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand 
abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder 
vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum 
Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen ei-
ner Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Aus-
folgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und 
die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung 
des Vertrags notwendigen Angaben sowie eine Beleh-
rung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbrau-
cher, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des 
Vertrags zu laufen. Diese Belehrung ist dem Verbraucher 
anläßlich der Entgegennahme seiner Vertragserklärung 
auszufolgen. Das Rücktrittsrecht erlischt bei Versiche-
rungsverträgen spätestens einen Monat nach Zustande-
kommen des Vertrags. 

(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der Un-
ternehmer oder ein mit ihm zusammenwirkender Dritter 
den Verbraucher im Rahmen einer Werbefahrt, einer 
Ausflugsfahrt oder einer ähnlichen Veranstaltung oder 
durch persönliches, individuelles Ansprechen auf der 
Straße in die vom Unternehmer für seine geschäftlichen 
Zwecke benützten Räume gebracht hat. 

(3) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 
1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem 

Unternehmer oder dessen Beauftragten zwecks 
Schließung dieses Vertrages angebahnt hat, 

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Be-
sprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Be-
auftragten vorangegangen sind oder 

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen 
sofort zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von 
Unternehmern außerhalb ihrer Geschäftsräume ge-
schlossen werden und das vereinbarte Entgelt 15 Eu-
ro, oder wenn das Unternehmen nach seiner Natur 
nicht in ständigen Geschäftsräumen betrieben wird 
und das Entgelt 45 Euro nicht übersteigt. 

(4) Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Es genügt, wenn der Verbraucher ein 
Schriftstück, das seine Vertragserklärung oder die des 
Unternehmers enthält, dem Unternehmer oder dessen 
Beauftragten, der an den Vertragshandlungen (Anm.: 
richtig: Vertragsverhandlungen) mitgewirkt hat, mit einem 
Vermerk zurückstellt, der erkennen läßt, daß der Ver-
braucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhal-
tung des Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklä-
rung innerhalb des im Abs. 1 genannten Zeitraumes ab-
gesendet wird. 

(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsan-
trag oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der Unterneh-
mer gegen die gewerberechtlichen Regelungen über das 
Sammeln und die Entgegennahme von Dienstleistungen 
über das Aufsuchen von Privatpersonen sowie Werbe-
veranstaltungen oder über die Entgegennahme von Be-
stellungen auf Waren (§§ 54, 57 und 59 GewO 1994) 
verstoßen hat. Die Bestimmungen des Abs. 1 und 4 sind 
auch auf dieses Rücktrittsrecht anzuwenden. Es steht 
dem Verbraucher auch in den Fällen des Abs. 3 zu. 

§ 3a  
(1) Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag o-
der vom Vertrag weiters zurücktreten, wenn ohne seine 
Veranlassung für seine Einwilligung maßgebliche Um-
stände, die der Unternehmer im Zuge der Vertragsver-
handlungen als wahrscheinlich dargestellt hat, nicht oder 
nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten. (2) Maß-
gebliche Umstände im Sinn des Abs. 1 sind 
1. die Erwartung der Mitwirkung oder Zustimmung eines 

Dritten, die erforderlich ist, damit die Leistung des Un-
ternehmers erbracht oder vom Verbraucher verwendet 
werden kann, 

2. die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile, 
3. die Aussicht auf eine öffentliche Förderung und 
4. die Aussicht auf einen Kredit. 

(3) Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt wer-
den. Die Frist beginnt zu laufen, sobald für den Verbrau-
cher erkennbar ist, daß die in Abs. 1 genannten Umstän-
de nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintre-
ten und er eine schriftliche Belehrung über dieses Rück-
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trittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch 
spätestens einen Monat nach der vollständigen Erfüllung 
des Vertrags durch beide Vertragspartner, bei Bank- und 
Versicherungsverträgen mit einer ein Jahr übersteigen-
den Vertragsdauer spätestens einen Monat nach dem 
Zustandekommen des Vertrags. 

(4) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 
wenn 
1. er bereits bei den Vertragsverhandlungen wußte oder 

wissen mußte, daß die maßgeblichen Umstände nicht 
oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten 
werden, 

2. der Ausschluß des Rücktrittsrechts im einzelnen aus-
gehandelt worden ist oder 

3. der Unternehmer sich zu einer angemessenen Anpas-
sung des Vertrags bereit erklärt. 

(5) Für die Rücktrittserklärung gilt § 3 Abs. 4 sinngemäß 

§ 6. 
(2) Sofern der Unternehmer nicht beweist, daß sie im 
einzelnen ausgehandelt worden sind, gilt das gleiche 
auch für Vertragsbestimmungen, nach denen 
4. dem Unternehmer auf sein Verlangen für seine inner-

halb von zwei Monaten nach der Vertragsschließung 
zu erbringende Leistung ein höheres als das ursprüng-
lich bestimmte Entgelt zusteht; 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus dem Signatur- und Vertrauensdienstegeset z 2016 
(SVG – i. d. F. BGBl. I, Nr. 32/2018) 

 
§ 4. 

(1) Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das 
rechtliche Erfordernis der Schriftlichkeit im Sinne des 
§ 886 ABGB. Andere gesetzliche Formerfordernisse, ins-
besondere solche, die die Beiziehung eines Notars oder 
eines Rechtsanwalts vorsehen, sowie vertragliche Ver-
einbarungen über die Form bleiben unberührt. 

(2) Letztwillige Verfügungen können in elektronischer 
Form nicht wirksam errichtet werden. Folgende Willens-
erklärungen können nur dann in elektronischer Form 
wirksam abgefasst werden, wenn das Dokument über die 
Erklärung die Bestätigung eines Notars oder eines 
Rechtsanwalts enthält, dass er den Signator über die 
Rechtsfolgen seiner Signatur aufgeklärt hat: 
1. Willenserklärungen des Familien- und Erbrechts, die 

an die Schriftform oder ein strengeres Formerfordernis 
gebunden sind; 

2. eine Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs. 2 ABGB), die 
von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäft-
lichen oder beruflichen Tätigkeit abgegeben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) Bei Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern und 
Verbrauchern sind Vertragsbestimmungen, nach denen 
eine qualifizierte elektronische Signatur nicht das rechtli-
che Erfordernis der Schriftlichkeit erfüllt, für Anzeigen o-
der Erklärungen, die vom Verbraucher dem Unternehmer 
oder einem Dritten abgegeben werden, nicht verbindlich, 
es sei denn, der Unternehmer beweist, dass die Ver-
tragsbestimmungen im Einzelnen ausgehandelt worden 
sind oder mit dem Verbraucher eine andere vergleichbar 
einfach verwendbare Art der elektronischen Authentifizie-
rung vereinbart wurde. 

 


